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An den Leiter des Jugendamts
Herrn Harald Hübner
Bahnhofstraße
91126 Schwabach

Sehr geehrter Herr Hübner,

bezugnehmend auf Gespräche in den vergangenen Monaten und auf wiederholte Anfragen

nach übernachtungsplätzenfür Tageskinder auch von Seiten des Jugendamts stelle ich heute

den Antrag auf Bezuschussung der Kosten für Nachtpflege.

Antrag an den Jugendhilfeausschuss

Ein immer flexibler werdender Arbeitsmarkt fordert flexible Betreuungsmöglichkeiten ftir

Kinder insbesondere von allein Erziehenden, die in der Pflege und im medizinischen Dienst

tätig sind. Kinder müssen in sog. Tagespflege nicht nur in den Stunden zwischen 6 und 20

Uhr betreut werden, sondern auch in den Nachtstunden.

Die Aufnahme eines Kindes im privaten Haushalt der Tagesmutter oder im neu eingerichteten

Schülerschloss ist mit zusatzlichen Kosten und auch mit zusätzlicher Pflege verbunden.

Niemand kann garantieren, dass Kinder unter drei Jahren nachts immer schlafen. Und

Schulkinder halten - insbesondere am Wochenende - nicht zuverlässig ab 20 Uhr Nachtruhe.

Personal muss gestellt werden, das bei Bedarf eben auch nachts tröstend und ermutigend für

das Kind da ist.

Bisher hat der Verein ZAK diese Kosten im Interesse der Kinder und ihrer Eltern mit Spen-

denmitteln finanziert. Wir beantragen nun, dass die Stadt der im Landkreis Roth (und in

vielen anderen Kommunen und Landkreisen) eingeführten Finanzierungsregelung folgt und

die sog. Nachtpflege mit pauschal 10 Euro pro Kind vergütet.

Mit freundlichen Grüßen
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Ele Schöfthäler


